
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Mischa Wölk im Interview

Zwar gehen einige Experten
davon aus, dass die Wirtschafts-
krise überwunden ist, aber den-
noch wird für die kommenden
Monate in fast allen Branchen mit
dem Abbau weiterer Arbeitsplätze
gerechnet.

Wer eine Kündigung erhält ist
schockiert, nicht selten verletzt
und weiß im ersten Moment nicht,
wie es weitergehen soll. 

Doch nach Erhalt einer Kün-
digung muss jeder Schritt wohl
überlegt sein. 

Zunächst muss der Betroffene
sich umgehend nach Erhalt der
Kündigung bei der für ihn zustän-
digen Arbeitsagentur arbeitslos
melden, um spätere Kürzungen
des Arbeitslosengeldes zu vermei-
den.

Dann ist immer die rechtliche
Überprüfung der Kündigung
geboten. An die Wirksamkeit
einer Kündigung sind eine
Vielzahl von Voraussetzungen
geknüpft, die nur in den seltensten
Fällen vollständig erfüllt werden.
Dann aber besteht für den
Betroffenen die Möglichkeit sei-
nen Arbeitsplatz zu erhalten oder
zumindest für dessen Verlust eine
angemessene Abfindung zu
bekommen.

Hierbei ist jedoch Vorsicht gebo-
ten. Unterschreibt der Arbeitneh-
mer seinem Arbeitgeber voreilig
ein Vergleichsangebot, droht eine

Streichung des Arbeitslosengeldes
für einen Zeitraum von bis zu drei
Monaten. 

Um die unangenehmen Folgen
eines übereilt abgeschlossenen
Vergleichs zu vermeiden, sollte
der Betroffene immer anwaltliche
Hilfe in Anspruch nehmen. Hier
kann dann nicht nur die Frage der
Wirksamkeit der ausgesprochenen
Kündigung erörtert, sondern
etwaige Vergleichsangebote sei-
tens des Arbeitgebers auch über-
prüft werden.

Das Bundessozialgericht hat seine
Rechtssprechung insoweit kon-
kretisiert, dass das Unterlassen
der Erhebung einer Kündigungs-
schutzklage nicht grundsätzlich zu
einer Sperre durch die Arbeits-
agentur führen darf. Dennoch ist
die Überprüfung einer Kündigung
geboten. Hierbei ist insbesondere
die kurze Klagefrist zu beachten.
Wird die Klage später als drei
Wochen nach Zugang der Kün-
digung erhoben, ist die Klage
unzulässig und die Kündigung
erlangt volle Wirksamkeit.

Insbesondere die Inanspruch-
nahme anwaltlicher Hilfe
hat noch einen weiteren
Vorteil:

Bei Beendigung des
Arbeitsverhältnisses hat
der Betroffene oft noch
weitere Ansprüche ge-
genüber seinem Ar-
beitgeber. Etwaige
Überstunden sind
noch zu vergüten,
anteiliger Urlaub

zu gewähren bzw. abzugelten und
Sonderzahlungen stehen eventuell
auch noch im Raum. Die dazuge-
hörigen gesetzlichen Vorausset-
zungen zu überblicken ist in den
meisten Fällen dem Betroffenen
nicht möglich. Oft genug unter-
schreibt er dann in Unkenntnis der
rechtlichen Lage seinem Arbeit-
geber eine sog. Ausgleichsquit-
tung, womit er, ohne dies zu wis-
sen, auf sämtliche Ansprüche ver-
zichtet.

Doch ist erst einmal ein solcher
Forderungsverzicht unterschrie-
ben, kann ein eigentlich bestehen-
der Anspruch nicht mehr geltend
gemacht werden. Dies kann durch
eine rechtzeitige anwaltliche
Beratung vermieden werden.

Der Autor ist Fachanwalt für
Arbeits- und Steuerrecht bei der
Hassenpflug Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH.

Anzeige

Kündigung - was nun ?
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